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Ausgabe 01/2011

 1  Kundeninformation nach VVG  

Die nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und 
knapper Form einen Überblick über die Identität des Versiche-
rers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrages 
(Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). 
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich aus 
dem Antrag / der Offerte bzw. der Police, den Vertragsbedingun-
gen sowie aus den anwendbaren Gesetzen, insbesondere aus 
dem VVG.
Nach Annahme des Antrages / der Offerte wird dem Versiche-
rungsnehmer eine Police zugestellt. Diese entspricht inhaltlich 
dem Antrag / der Offerte.

Wer ist der Versicherer

Der Versicherer ist die Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, 
nachstehend Orion genannt, mit statutarischem Sitz in 4002 
 Basel. Orion ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem 
Recht.

Welche Risiken sind versichert und wie ist der Umfang des 
Versicherungsschutzes

Die versicherten Risiken sowie der Umfang des Versicherungs-
schutzes ergeben sich aus dem Antrag / der Offerte bzw. der 
Police und aus den Vertragsbedingungen.

Wie hoch ist die Prämie

Die Höhe der Prämie hängt von den jeweiligen versicherten 
Risiken und der gewünschten Deckung ab. Bei Ratenzahlung 
kann eine Gebühr für Ratenzahlung hinzukommen. Alle An-
gaben zur Prämie und allfälligen Gebühren sind im Antrag / in 
der Offerte bzw. in der Police enthalten.

Wann besteht ein Anspruch auf Prämienrückerstattung

Wurde die Prämie für eine bestimmte Versicherungsdauer 
vorausbezahlt und wird der Vertrag vor Ablauf dieser Dauer 
aufgehoben, erstattet Orion die auf die nicht abgelaufene Versi-
cherungsperiode entfallende Prämie zurück.
Die Prämie bleibt Orion ganz geschuldet, wenn eine Versiche-
rungsleistung erbracht wurde und der Versicherungsnehmer den 
Vertrag während des auf den Vertragsabschluss folgenden 
Jahres kündigt.

Welche weiteren Pflichten hat der Versicherungsnehmer

• Gefahrsveränderungen:
Ändert sich im Laufe der Versicherung eine erhebliche Tat-
sache und wird dadurch eine wesentliche Gefahrserhöhung 
herbeigeführt, muss dies Orion unverzüglich schriftlich mitge-
teilt werden.

• Sachverhaltsermittlung:
Bei Abklärungen zum Versicherungsvertrag – wie z.B. betref-
fend Anzeigepflichtverletzungen, Gefahrserhöhungen, Leis-
tungsprüfungen etc. – hat der Versicherungsnehmer mit- 
zuwirken und Orion alle sachdienlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben, diese bei Dritten zuhanden von Orion 
einzuholen und Dritte schriftlich zu ermächtigen, Orion die 
entsprechenden Informationen, Unterlagen etc. herauszuge-
ben. Orion ist zudem berechtigt, eigene Abklärungen vorzu-
nehmen.

• Versicherungsfall:
Das versicherte Ereignis ist Orion unverzüglich zu melden.

Diese Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Pflichten. 
Weitere Pflichten ergeben sich aus den Vertragsbedingungen 
sowie aus dem VVG.

Wann beginnt die Versicherung

Die Versicherung beginnt an dem Tag, der in der Police aufge-
führt ist. In den Vertragsbedingungen ist geregelt, in welchen 
Fällen eine Wartefrist von drei Monaten zur Anwendung gelangt.

Wann endet der Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag durch Kündigung 
beenden:
•  spätestens 1 Monat vor Ablauf des Vertrages bzw. sofern 

 vereinbart 1 Monat vor Ablauf des Versicherungsjahres.  
Die  Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens 
am  letzten Tag vor Beginn der einmonatigen Frist bei Orion 
eintrifft. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich 
jeweils stillschweigend um ein Jahr;

•  in jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung zu erbrin-
gen ist, spätestens 14 Tage seit Kenntnis von dessen Erledi-
gung durch Orion;

•  wenn Orion die Prämien erhöht. Die Kündigung muss dies-
falls am letzten Tag des Versicherungsjahres bei Orion eintref-
fen;

•  wenn Orion die gesetzliche Informationspflicht gemäss Art. 3 
VVG verletzt haben sollte. Das Kündigungsrecht erlischt 4 
Wochen nachdem der Versicherungsnehmer von dieser Ver-
letzung Kenntnis erhalten hat, auf jeden Fall aber nach Ablauf 
eines Jahres seit einer solchen Pflichtverletzung.

Orion kann den Vertrag durch Kündigung beenden:
•  spätestens 1 Monat vor Ablauf des Vertrages bzw. sofern 

 vereinbart 1 Monat vor Ablauf des Versicherungsjahres. Die 
Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am 
letzten Tag vor Beginn der einmonatigen Frist beim Ver-
siche rungsnehmer eintrifft. Wird der Vertrag nicht gekün 
digt, verlängert er sich jeweils stillschweigend um ein Jahr.

•  in jedem Versicherungsfall, für den eine Leistung zu erbrin-
gen ist, sofern die Kündigung spätestens mit der Erledigung 
des Falles erfolgt;

•  wenn erhebliche Gefahrstatsachen verschwiegen oder 
unrichtig mitgeteilt wurden (Verletzung der Anzeigepflicht).

Orion kann den Vertrag durch Rücktritt beenden:
•  wenn der Versicherungsnehmer mit der Bezahlung der Prä-

mie in Verzug ist, gemahnt wurde und Orion darauf verzich-
tet, die Prämie einzufordern;

•  im Falle eines Versicherungsbetruges.

Diese Auflistungen enthalten nur die gebräuchlichsten Beendi-
gungsmöglichkeiten. Weitere Beendigungsmöglichkeiten erge-
ben sich aus den Vertragsbedingungen sowie aus dem VVG.

Wie behandelt Orion Daten

Orion bearbeitet Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder 
der Vertragsabwicklung ergeben und verwendet diese insbeson-
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 2  Allgemeine Versicherungsbedingungen Ausgabe 01/2011

 A Geltungsbereich

 A1  Wer ist versichert

1 In der Einzelversicherung
– der Versicherungsnehmer;
–  die unmündigen Kinder eines alleinstehenden Versicherungsnehmers, sofern sie mit ihm in Wohngemeinschaft leben oder als 

 Wochen- oder Wochenendaufenthalter regelmässig in seinen Haushalt zurückkehren;
–  die unmündigen Kinder eines alleinstehenden  Versicherungsnehmers während der Dauer ihres Besuches beim versicherten Elternteil;
–  heiratet der Versicherungsnehmer, gilt ab dem Tag der Heirat die «Familienversicherung», sofern die Zivilstandsänderung innerhalb 

von 3 Monaten angezeigt und die Prämiendifferenz nachbezahlt wird;

2 In der Familienversicherung
–  der Versicherungsnehmer und sämtliche Personen, die mit ihm in Wohngemeinschaft leben oder als Wochen- oder Wochenend-

aufenthalter regelmässig in seinen Haushalt zurückkehren;
–  die unmündigen Kinder einer versicherten Person während der Dauer ihres Besuches beim versicherten Elternteil;

3 Im Verkehrs-Rechtsschutz
–  zusätzlich zu den bereits erwähnten Personen sind alle Lenker eines auf den Namen eines Versicherten zugelassenen und nicht 

 gewerbsmässig genutzten Motorfahrzeuges oder Mitfahrer bei Fahrten mit diesem Fahrzeug versichert.

 A2  Wo gilt die Versicherung

1  Der jeweils massgebende örtliche Geltungsbereich ist in der entsprechenden Spalte der Tabelle «Welche Rechtsgebiete sind versi chert» 
(Art. B2 bzw. C3) aufgeführt.

2  Versicherte Inkassomassnahmen werden nur innerhalb des für das Rechtsgebiet massgebenden örtlichen Geltungsbereiches durchgeführt.

 A3  Begriffsdefinitionen

Örtlicher  
Geltungsbereich

Versichert sind, unabhängig vom Ort des Ereignisses, Rechtsfälle mit Gerichtsstand innerhalb des aufgeführ-
ten geografischen Gebietes, sofern entsprechendes Landesrecht anwendbar ist und im Zeitpunkt der Anmel-
dung des Rechtsfalles der Gerichtsstand für die Vollstreckung ebenfalls innerhalb des versicherten Gebietes 
liegt.

Schweiz Schweizweite Deckung. Das Fürstentum Liechtenstein ist der Schweiz gleichgestellt.

Europa Geografisches Europa bis zum Ural und Mittelmeerrandstaaten.

Welt Weltweite Deckung.

[...] Örtlicher Geltungsbereich bzw. Versicherungssumme, die für durch besondere Vereinbarung versicherte 
Rechtsgebiete gilt.

Ausserhalb… CHF ..... Bei Gerichtsstand ausserhalb von Schweiz bzw. von EU / EFTA oder Europa massgebende Versicherungs-
summe. Umfasst ein Rechtsfall mehrere Rechtsgebiete mit unterschiedlichen Versicherungssummen, gilt für 
den ganzen Rechtsfall die niedrigste Versicherungssumme.

dere für die Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, für 
die Bearbeitung von Versicherungsfällen, für statistische Auswer-
tungen sowie für Marketingzwecke. Die Daten werden physisch 
oder elektronisch aufbewahrt. Orion kann im erforderlichen Um-
fang Daten an die an der Vertragsabwicklung beteiligten Dritten 
im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, 
zur Bearbeitung weiterleiten. 

Ferner kann Orion bei Amtsstellen und weiteren Dritten 
sachdienliche Auskünfte, insbesondere über den Schadenverlauf, 
einholen. Dies gilt unabhängig vom Zustandekommen des Ver-
trages. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, bei Orion über 
die Bearbeitung der ihn betreffenden Daten die gesetzlich 
vorgesehenen Auskünfte zu verlangen.
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 D Gemeinsame Bestimmungen

 D1 Welche Leistungen werden erbracht

1  In den versicherten Rechtsfällen übernimmt Orion bis zu den in Art. 
B2 und C3 aufgeführten Versicherungssummen:
a die Bearbeitung dieser Rechtsfälle durch Orion,
b  das Honorar eines Rechtsanwaltes bzw. Prozessbeistandes oder 

eines Mediators,
c  die Kosten für ein im Einvernehmen mit Orion bzw. vom Gericht 

veranlassten Gutachten,
d  Gerichtsgebühren oder andere zu Lasten des Versicherten 
 gehende Verfahrenskosten inklusive Vorschüsse,
e  dem Versicherten auferlegte Prozessentschädigungen an die Ge-

genpartei inklusive Sicherheitsleistungen,
f  das Inkasso einer dem Versicherten aus einem versicherten Fall 

zustehenden Forderung bis zum Vorliegen eines provisorischen 
oder definitiven Pfändungsverlustscheines, eines Gesuches um 
Nachlassstundung oder einer Konkursandrohung,

g  Vorschüsse für Strafkautionen nach einem Unfall zur Vermeidung 
von Untersuchungshaft,

h  die für ein ausländisches Gerichtsverfahren nötigen Übersetzungs- 
und Reisekosten bis zu CHF 5 000 (Produkt Premium CHF 10 000).

2 Generell nicht versichert ist die Zahlung von:
a Bussen,
b  Kosten für in Verkehrssachen angeordnete Blutalkohol- und Dro-

genanalysen, medizinische oder psychologische Untersuchungen 
sowie  Verkehrsunterricht,

c  Schadenersatz,
d  Kosten und Gebühren des ersten Bescheides in Strafverfahren be-

treffend Verkehrsdelikte (wie z.B. Strafbefehl, Bussenverfügung 
etc.) und Administrativverfahren (z.B. Verwarnung, Ausweisent-
zug, Verkehrsunterricht etc). Diese gehen auch bei einer allfälli-
gen Anfechtung zu Lasten des Versicherten,

e  Kosten und Honorare zu deren Übernahme ein Dritter verpflich-
tet ist oder die zu Lasten eines Haftpflichtigen oder Haftpflicht-
versicherers gehen; in solchen Fällen bezahlt Orion lediglich Vor-
schüsse,

f  Kosten und Honorare in Konkurs- und Nachlassverfahren sowie 
in Widerspruchs-, Kollokations- und Aussonderungsprozessen.

Mit der Konkurseröffnung über den Versicherten endet die Leistungs-
pflicht von Orion auch für bereits eingetretene Fälle.

3  Alle Streitigkeiten mit derselben Ursache oder im mittelbaren oder un-
mittelbaren Zusammenhang mit demselben Ereignis gelten als ein 
Rechtsfall. Die Versicherungssumme wird pro Rechtsfall, auch wenn 
mehrere Rechtsgebiete betroffen sind, nur einmal ausgerichtet. Sicher-
heitsleistungen und Vorschüsse werden in vollem Umfang an die Ver-
sicherungssumme angerechnet. Vorschüsse und Sicherheitsleistungen 
sind Orion zurück zu erstatten.

4  Betrifft ein Ereignis mehrere durch einen oder verschiedene Verträge 
Versicherte, ist Orion berechtigt, die Leistungen auf die aussergericht-
liche Interessenwahrung zu beschränken, bis ein Musterprozess 
durch von ihr ausgewählte Rechtsanwälte durch geführt worden ist. 
Für alle durch denselben Vertrag Versicherten werden die Leistungen 
zudem zusammengerechnet.

 D2 Welche Fälle sind nicht versichert

Nicht versichert sind (alle Ausschlüsse gehen den Bestimmungen von 
Art. B2 und C3 vor):

Allgemeine Ausschlüsse:
1  sämtliche in Art. B1–B2, C1 und C3 nicht ausdrücklich als versichert 

bezeichneten Personen, Versicherteneigenschaften und Rechtsge-
biete;

2  Fälle aus Forderungen und Verbindlichkeiten, die Kraft Erbrecht oder 
durch Abtretung/Schuldübernahme auf den Versicherten übergegan-
gen sind;

3  die Abwehr von ausservertraglichen Schadenersatzansprüchen Dritter;

4  Fälle im Zusammenhang mit Krieg, Unruhen, Streik oder Aussperrung, 
Nuklearschäden durch Kernenergie, genetischen Schäden aufgrund 

 radioaktiver Strahlen, Chemieunfällen sowie genetisch veränderten 
 Lebensmitteln, Pflanzen und Tieren;

5  Fälle als Beteiligter an Raufereien oder Schlägereien;

6  Fälle gegen einen anderen durch diesen Vertrag Versicherten oder 
dessen Haftpflichtversicherung (dieser Ausschluss gilt nicht für den 
Versicherungsnehmer selbst und in Fällen gemäss Art. B2 Abs. 14 im 
Produkt Premium);

7  Streitigkeiten zwischen Konkubinats- oder Wohnpartnern, Ehegatten 
und in einer eingetragenen Partnerschaft (Ausnahme: Eherecht gemäss 
Art. B2 Abs. 14 im Produkt Premium);

8  Rechtsschutz im Zusammenhang mit dem Inkasso unbestrittener For-
derungen;

9  Fälle aus dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (versichert blei-
ben Inkassomassnahmen aus versicherten Fällen gemäss Art. D1 
Abs.1 lit. f);

10  Fälle gegen Orion, deren Organe und Mitarbeiter sowie in einem 
versicherten Fall eingesetzte Anwälte oder Mediatoren.

Zusätzliche Ausschlüsse im Privat-Rechtsschutz:
11  vertragliche sowie andere Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

 jeglicher (auch nur teilweiser) selbständigen Berufs- oder Erwerbs-
tätigkeit sowie Vorbereitungshandlungen dazu;

12  Fälle in Zusammenhang mit Schwarzarbeit (z.B. fehlender Sozial-
versicherungsschutz, Arbeitsbewilligung);

13  Fälle aus dem Bereich des Abgaberechts (Ausnahme: Steuerrecht 
gemäss Art. B2 Abs. 15 im Produkt Premium), des öffentlichen 

  Planungs- und Enteignungsrechts;

14  Streitigkeiten im Zusammenhang mit der entgeltlichen Sportaus-
übung und Trainertätigkeit;

15  Mit Ausnahme des Ausland-Rechtsschutzes im Produkt Premium-
gemäss Art. B2 Abs. 17 Fälle als Eigentümer, Besitzer, Halter, Len-  
ker (Ausnahme: Lenker-Rechtsschutz gemäss Art. B2 Abs. 16 im 
 Produkt Premium), Entlehner, Mieter, Leasingnehmer, Käufer oder 
Verkäufer von Motorfahrzeugen (mit Ausnahme von Motorfahrrä-
dern), Schienenfahrzeugen sowie von immatrikulationspflichtigen 
Luft- und Wasserfahrzeugen;

16  Fälle aus dem Gesellschaftsrecht inkl. Verantwortlichkeitsansprüche 
gegen Gesellschaftsorgane;

17  Streitigkeiten aus dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren sowie 
 Beteiligungen an Unternehmen, aus Vermögensverwaltung und Bör-
sengeschäften, Spekulations- oder Termingeschäften, anderen Finanz- 
und Anlagegeschäften sowie diesbezügliche Streitigkeiten mit 
allfälligen Vermittlern oder Beauftragten;

Zusätzliche Ausschlüsse im Verkehrs-, Lenker- und Auslandreise-
Rechtsschutz:
18  Fälle, bei denen der Lenker ein im öffentlichen Verkehr nicht zu-

gelassenes Fahrzeug verwendet, zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt ist, keinen gültigen Führerausweis hat oder ein Fahrzeug 
lenkt, welches nicht mit gültigen Kontrollschildern versehen ist;

19  Fälle im Zusammenhang mit der aktiven Teilnahme an motorsport-
lichen Wettkämpfen und Rennen (inkl. nicht bewilligter Rennen auf 
öffentlichen Strassen), einschliesslich Training;

20  Fälle als Eigentümer/Halter von gewerbsmässig genutzten Fahrzeu-
gen wie z.B. Taxi, Car, Liefer- und Lastwagen, Fahrschulwagen usw.;
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 D Gemeinsame Bestimmungen

 D1 Welche Leistungen werden erbracht

1  In den versicherten Rechtsfällen übernimmt Orion bis zu den in Art. 
B2 und C3 aufgeführten Versicherungssummen:
a die Bearbeitung dieser Rechtsfälle durch Orion,
b  das Honorar eines Rechtsanwaltes bzw. Prozessbeistandes oder 

eines Mediators,
c  die Kosten für ein im Einvernehmen mit Orion bzw. vom Gericht 

veranlassten Gutachten,
d  Gerichtsgebühren oder andere zu Lasten des Versicherten 
 gehende Verfahrenskosten inklusive Vorschüsse,
e  dem Versicherten auferlegte Prozessentschädigungen an die Ge-

genpartei inklusive Sicherheitsleistungen,
f  das Inkasso einer dem Versicherten aus einem versicherten Fall 

zustehenden Forderung bis zum Vorliegen eines provisorischen 
oder definitiven Pfändungsverlustscheines, eines Gesuches um 
Nachlassstundung oder einer Konkursandrohung,

g  Vorschüsse für Strafkautionen nach einem Unfall zur Vermeidung 
von Untersuchungshaft,

h  die für ein ausländisches Gerichtsverfahren nötigen Übersetzungs- 
und Reisekosten bis zu CHF 5 000 (Produkt Premium CHF 10 000).

2 Generell nicht versichert ist die Zahlung von:
a Bussen,
b  Kosten für in Verkehrssachen angeordnete Blutalkohol- und Dro-

genanalysen, medizinische oder psychologische Untersuchungen 
sowie  Verkehrsunterricht,

c  Schadenersatz,
d  Kosten und Gebühren des ersten Bescheides in Strafverfahren be-

treffend Verkehrsdelikte (wie z.B. Strafbefehl, Bussenverfügung 
etc.) und Administrativverfahren (z.B. Verwarnung, Ausweisent-
zug, Verkehrsunterricht etc). Diese gehen auch bei einer allfälli-
gen Anfechtung zu Lasten des Versicherten,

e  Kosten und Honorare zu deren Übernahme ein Dritter verpflich-
tet ist oder die zu Lasten eines Haftpflichtigen oder Haftpflicht-
versicherers gehen; in solchen Fällen bezahlt Orion lediglich Vor-
schüsse,

f  Kosten und Honorare in Konkurs- und Nachlassverfahren sowie 
in Widerspruchs-, Kollokations- und Aussonderungsprozessen.

Mit der Konkurseröffnung über den Versicherten endet die Leistungs-
pflicht von Orion auch für bereits eingetretene Fälle.

3  Alle Streitigkeiten mit derselben Ursache oder im mittelbaren oder un-
mittelbaren Zusammenhang mit demselben Ereignis gelten als ein 
Rechtsfall. Die Versicherungssumme wird pro Rechtsfall, auch wenn 
mehrere Rechtsgebiete betroffen sind, nur einmal ausgerichtet. Sicher-
heitsleistungen und Vorschüsse werden in vollem Umfang an die Ver-
sicherungssumme angerechnet. Vorschüsse und Sicherheitsleistungen 
sind Orion zurück zu erstatten.

4  Betrifft ein Ereignis mehrere durch einen oder verschiedene Verträge 
Versicherte, ist Orion berechtigt, die Leistungen auf die aussergericht-
liche Interessenwahrung zu beschränken, bis ein Musterprozess 
durch von ihr ausgewählte Rechtsanwälte durch geführt worden ist. 
Für alle durch denselben Vertrag Versicherten werden die Leistungen 
zudem zusammengerechnet.

 D2 Welche Fälle sind nicht versichert

Nicht versichert sind (alle Ausschlüsse gehen den Bestimmungen von 
Art. B2 und C3 vor):

Allgemeine Ausschlüsse:
1  sämtliche in Art. B1–B2, C1 und C3 nicht ausdrücklich als versichert 

bezeichneten Personen, Versicherteneigenschaften und Rechtsge-
biete;

2  Fälle aus Forderungen und Verbindlichkeiten, die Kraft Erbrecht oder 
durch Abtretung/Schuldübernahme auf den Versicherten übergegan-
gen sind;

3  die Abwehr von ausservertraglichen Schadenersatzansprüchen Dritter;

4  Fälle im Zusammenhang mit Krieg, Unruhen, Streik oder Aussperrung, 
Nuklearschäden durch Kernenergie, genetischen Schäden aufgrund 

 radioaktiver Strahlen, Chemieunfällen sowie genetisch veränderten 
 Lebensmitteln, Pflanzen und Tieren;

5  Fälle als Beteiligter an Raufereien oder Schlägereien;

6  Fälle gegen einen anderen durch diesen Vertrag Versicherten oder 
dessen Haftpflichtversicherung (dieser Ausschluss gilt nicht für den 
Versicherungsnehmer selbst und in Fällen gemäss Art. B2 Abs. 14 im 
Produkt Premium);

7  Streitigkeiten zwischen Konkubinats- oder Wohnpartnern, Ehegatten 
und in einer eingetragenen Partnerschaft (Ausnahme: Eherecht gemäss 
Art. B2 Abs. 14 im Produkt Premium);

8  Rechtsschutz im Zusammenhang mit dem Inkasso unbestrittener For-
derungen;

9  Fälle aus dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (versichert blei-
ben Inkassomassnahmen aus versicherten Fällen gemäss Art. D1 
Abs.1 lit. f);

10  Fälle gegen Orion, deren Organe und Mitarbeiter sowie in einem 
versicherten Fall eingesetzte Anwälte oder Mediatoren.

Zusätzliche Ausschlüsse im Privat-Rechtsschutz:
11  vertragliche sowie andere Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

 jeglicher (auch nur teilweiser) selbständigen Berufs- oder Erwerbs-
tätigkeit sowie Vorbereitungshandlungen dazu;

12  Fälle in Zusammenhang mit Schwarzarbeit (z.B. fehlender Sozial-
versicherungsschutz, Arbeitsbewilligung);

13  Fälle aus dem Bereich des Abgaberechts (Ausnahme: Steuerrecht 
gemäss Art. B2 Abs. 15 im Produkt Premium), des öffentlichen 

  Planungs- und Enteignungsrechts;

14  Streitigkeiten im Zusammenhang mit der entgeltlichen Sportaus-
übung und Trainertätigkeit;

15  Mit Ausnahme des Ausland-Rechtsschutzes im Produkt Premium-
gemäss Art. B2 Abs. 17 Fälle als Eigentümer, Besitzer, Halter, Len-  
ker (Ausnahme: Lenker-Rechtsschutz gemäss Art. B2 Abs. 16 im 
 Produkt Premium), Entlehner, Mieter, Leasingnehmer, Käufer oder 
Verkäufer von Motorfahrzeugen (mit Ausnahme von Motorfahrrä-
dern), Schienenfahrzeugen sowie von immatrikulationspflichtigen 
Luft- und Wasserfahrzeugen;

16  Fälle aus dem Gesellschaftsrecht inkl. Verantwortlichkeitsansprüche 
gegen Gesellschaftsorgane;

17  Streitigkeiten aus dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren sowie 
 Beteiligungen an Unternehmen, aus Vermögensverwaltung und Bör-
sengeschäften, Spekulations- oder Termingeschäften, anderen Finanz- 
und Anlagegeschäften sowie diesbezügliche Streitigkeiten mit 
allfälligen Vermittlern oder Beauftragten;

Zusätzliche Ausschlüsse im Verkehrs-, Lenker- und Auslandreise-
Rechtsschutz:
18  Fälle, bei denen der Lenker ein im öffentlichen Verkehr nicht zu-

gelassenes Fahrzeug verwendet, zum Führen des Fahrzeuges nicht 
berechtigt ist, keinen gültigen Führerausweis hat oder ein Fahrzeug 
lenkt, welches nicht mit gültigen Kontrollschildern versehen ist;

19  Fälle im Zusammenhang mit der aktiven Teilnahme an motorsport-
lichen Wettkämpfen und Rennen (inkl. nicht bewilligter Rennen auf 
öffentlichen Strassen), einschliesslich Training;

20  Fälle als Eigentümer/Halter von gewerbsmässig genutzten Fahrzeu-
gen wie z.B. Taxi, Car, Liefer- und Lastwagen, Fahrschulwagen usw.;
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21  Fälle wegen der Anschuldigung der Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit innerorts ab 30 km/h, ausserorts und auf 
 Autostrassen ab 40 km/h sowie auf Autobahnen ab 50 km/h;

22  Fälle im Zusammenhang mit folgenden Ereignissen im Wiederho-
lungsfall: Der Anschuldigung des Fahrens im Zustand der Fahrun-
fähigkeit wegen der Einwirkung von Alkohol,  Medikamenten oder 
Drogen sowie der Vereitelung der Blutprobe;

23  Fälle als Eigentümer, Halter oder Lenker von Luftfahrzeugen.

 D3 Verzicht auf Leistungskürzung

Orion verzichtet ausdrücklich auf das ihr gesetzlich zustehende Recht 
auf Leistungskürzung bei grobfahrlässiger Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles, ausser bei rechtskräftiger Verurteilung wegen Fahrens im 
Zustand der Fahrunfähigkeit wegen der Einwirkung von Alkohol, Medi-
kamenten oder Drogen sowie der Vereitelung der Blutprobe.

 D4  Wann gilt die Versicherung

1  Die Versicherung beginnt und endet an den in der Police genannten 
Daten. Sie verlängert sich jeweils stillschweigend um ein Jahr, wenn 
nicht ein Vertragspartner spätestens einen Monat vorher eine schrift-
liche Kündigung erhalten hat.

2  Der Versicherungsschutz gilt für Rechtsfälle, die während der Dauer 
des Vertrages, bzw. nach Ablauf der in Art. B2 erwähnten Karenz-
frist, eintreten, sofern das Rechtsschutzbedürfnis ebenfalls während der 
Vertragsdauer eingetreten ist. Bei einer Vorversicherung desselben 
Risikos und einem zeitlich nahtlosen Übergang entfällt diese Warte-
frist, nicht jedoch bei einer Deckungserweiterung. Keine Deckung be-
steht, wenn ein Fall erst nach Aufhebung der Police oder der entspre-
chenden Zusatzdeckung angemeldet wird.

 D5 Wie wird ein versicherter Rechtsfall abgewickelt

1  Beim Eintritt eines Rechtsfalles, für den ein Versicherter die  Dienste 
von Orion in Anspruch nehmen will, ist diese sofort schriftlich zu be-
nachrichtigen. 

2  Orion bestimmt das zugunsten des Versicherten einzuschlagende 
Vorgehen. Sie führt die Verhandlungen über eine gütliche Erledigung 
und schlägt in geeigneten Fällen eine Mediation vor. Sie entscheidet 
über den Beizug eines Anwaltes oder Mediators sowie über die Er-
stellung von Gutachten. Sie kann die Kostengutsprache inhaltlich und 
betraglich beschränken. Der Versicherte verpflichtet sich, keinen Ver-
treter zu beauftragen, ohne vorgängig von Orion eine schriftliche Zu-
stimmungserklärung erhalten zu haben. Beauftragt der Versicherte 
vor der Fallanmeldung an Orion einen Anwalt bzw. Prozessbeistand 
oder einen Mediator, so sind dessen vor der Fallanmeldung entstan-
dene Kosten nur bis zum Betrag von CHF 300 versichert. Soweit nicht 
anders vereinbart, rechnet Orion mit dem Anwalt (auch bei einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung) nach Aufwand ab. Vereinbart der 
Versicherungsnehmer mit dem Anwalt eine Erfolgsprämie, so wird 
diese von Orion nicht übernommen.

3  Orion hat das Recht, anstelle der Kostenübernahme gemäss Art. D1 
das wirtschaftliche Interesse ganz oder teilweise zu ersetzen. Dieses 
ergibt sich aus dem Streitwert unter angemessener Berücksichtigung 
des Prozess- und Inkassorisikos.

4  Falls im Hinblick auf ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren ein Ver-
treter eingesetzt werden muss sowie bei allfälligen Interessenkollisi-
onen gewährt Orion dem Versicherten die freie Anwaltswahl. Bei ei-
nem späteren Anwaltswechsel auf Wunsch des Versicherten hat 
dieser die dadurch entstehenden Mehrkosten zu übernehmen. Orion 
hat das Recht, einen vom Versicherten vorgeschlagenen Anwalt ab-
zulehnen. Der Versicherte kann dann drei Anwälte aus verschiede-
nen Anwaltskanzleien vorschlagen, aus welchen Orion den zu Beauf-
tragenden auswählt. Die Ablehnung eines Anwaltes muss nicht 
begründet werden.

5  Der Versicherte hat Orion die notwendigen Auskünfte und Vollmach-
ten zu erteilen. Sämtliche mit dem Fall zusammenhängende Akten 
wie Bussenverfügungen, Vorladungen, Urteile, Korrespondenzen usw. 
sind unverzüglich an Orion weiterzuleiten. Ist ein Anwalt beauftragt, 
hat der Versicherte diesen zu ermächtigen, Orion über die Entwick-
lung des Falles auf dem Laufenden zu halten und ihr insbesondere 
die zur Beurteilung der Versicherungsdeckung oder der Prozessaus-
sichten nötigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

6  Vergleiche, die Verpflichtungen zu Lasten von Orion beinhalten, dürfen 
vom Versicherten nur mit deren Zustimmung abgeschlossen werden.

7  Jede Prozess- oder Parteientschädigung, die dem Versicherten (ge-
richtlich oder außergerichtlich) zugesprochen wird, fällt bis zur Höhe 
der erbrachten Leistungen Orion zu.

 D6  Meinungsverschiedenheiten

1  Bestehen Meinungsverschiedenheiten über das Vorgehen in einem 
gedeckten Rechtsfall oder über die Erfolgsaussichten des Rechtsfal-
les, so begründet Orion unverzüglich schriftlich ihre Rechtsauffassung 
und weist den Versicherten gleichzeitig auf sein Recht hin, innerhalb 
von 20 Tagen ein Schiedsverfahren einzuleiten. Verlangt er innerhalb 
dieser Frist kein Schiedsverfahren, gilt dies als Verzicht. Ab Empfang 
dieser Mitteilung hat der Versicherte alle erforderlichen Massnahmen 
zur Wahrung seiner Interessen selbst zu treffen. Orion ist für die Fol-
gen mangelhafter Interessenvertretung, insbesondere verpasster Fris-
ten nicht haftbar. Die Kosten dieses Schiedsverfahrens sind von den 
Parteien hälftig vorzuschiessen und gehen zulasten der unterliegen-
den Partei. Wird der Kostenvorschuss von einer Partei nicht geleistet, 
anerkennt diese damit die Rechtsauffassung der Gegenpartei.

2  Die Parteien bestimmen gemeinsam einen Einzelschiedsrichter. Das 
Verfahren beschränkt sich auf einen einmaligen Schriftenwechsel mit 
den begründeten Anträgen und der Benennung der angerufenen 
 Beweismittel der Parteien, auf dessen Grundlage der Schiedsrichter 
seinen Entscheid fällt. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO).

3  Leitet der Versicherte bei Ablehnung der Leistungspflicht auf eigene 
Kosten einen Prozess ein und erlangt er ein Urteil, das für ihn günst-
iger ausfällt als die ihm von Orion schriftlich begründete Lösung oder 
als das Ergebnis des Schiedsverfahrens, so übernimmt Orion die da-
durch entstandenen Kosten im Rahmen der Versicherungsbedingun-
gen, wie wenn sie diesem zugestimmt hätte.

 D7  Widerrufsrecht und dessen Wirkung

1  Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss, zur Än-
derung oder zur Verlängerung des Vertrags oder dessen Annahme 
schriftlich widerrufen. 

2  Das Widerrufsrecht erlischt zwei Wochen nach Abschluss, Verlänge-
rung oder Änderung des Vertrags oder einer anderen Vereinbarung.

3  Der Widerruf bewirkt, dass der Antrag oder die Annahmeerklärung 
von Anfang an unwirksam ist. 

4  Bereits erbrachte Vertragsleistungen sind zurückzuerstatten.

 D8 Was gilt bezüglich der Prämien

1  Die erste Prämie wird bei der Aushändigung der Police zur Zahlung 
fällig.

2  Die folgenden Prämien werden an dem in der Police aufgeführten 
Tag jedes Versicherungsjahres fällig.

3  Wird die Prämie nicht fristgerecht bezahlt, ist Orion berechtigt eine 
Mahngebühr zu erheben.

4  Die Vertragsparteien verzichten auf eine Einforderung von Saldi aus 
Prämienrechnungen unter CHF 10.
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Adressen für Rechtsauskünfte und Fragen im Schadenfall

Orion
Rechtsschutz-Versicherung AG
Postfach
4002 Basel
Tel. 061 285 27 27
Fax 061 285 27 10

Orion
Assurance de Protection Juridique SA
Case postale
1002 Lausanne
Tél. 021 641 67 67
Fax 021 641 67 64

5  Erhöht sich der Prämientarif während der Vertragsdauer, kann Orion 
die Anpassung des Vertrages vom folgenden Versicherungsjahr an 
verlangen. Zu diesem Zweck hat sie dem Versicherungsnehmer die 
neue Prämie spätestens 25 Tage vor der Fälligkeit bekannt zu geben. 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Neuregelung des Versicherungs-
vertrages nicht einverstanden, kann er den Vertrag auf Ende des 
 Versicherungsjahres kündigen. Erfolgt bis zum Ablauf des Versiche-
rungsjahres keine Kündigung, gilt dies als Zustimmung zur Vertrags-
änderung.

 D9  Verletzung von Obliegenheiten

Bei schuldhafter Verletzung der Melde- und Mitwirkungspflichten (z.B. 
bewusst unvollständige oder falsche Orientierung über den Sachver-
halt) kann Orion ihre Leistungen ablehnen oder kürzen. Dies auch, wenn 
daraus keine Mehrleistungspflicht für Orion resultiert.

 D10  An welche Adresse sind Mitteilungen zu richten

Meldungen von Rechtsfällen sind an eines der Rechtszentren zu  richten, 
alle übrigen Mitteilungen an den Hauptsitz von Orion in Basel.

 D11  Was geschieht bei einem Wohnsitzwechsel

Änderungen der Adresse und Verlegung des Wohnsitzes sind der Orion 
innerhalb von 30 Tagen zu melden. Wenn der Versicherungsnehmer sei-
nen zivilrechtlichen Wohnsitz ins Ausland (exkl. Liechtenstein) verlegt, 
erlischt die Versicherung mit Wirkung ab Abmeldedatum bei der zustän-
digen Schweizer Behörde.

 D12  Maklerentschädigung

Wenn ein Dritter, z.B. ein Makler, die Interessen des Versicherungsneh-
mers bei Abschluss oder Betreuung dieses Versicherungsvertrages wahr-
nimmt, ist es möglich, dass Orion gestützt auf eine Vereinbarung die-
sem Dritten für seine Tätigkeit ein Entgelt bezahlt. Wünscht der 
Versicherungsnehmer nähere Informationen darüber, so kann er sich an 
den Dritten wenden.

 D13 Wo ist der Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag anerkennt die Orion als 
Gerichtsstand den schweizerischen oder liechtensteinischen Wohnsitz 
des Versicherten. Hat er keinen schweizerischen oder liechtensteini-
schen Wohnsitz, gilt Basel als Gerichtsstand.


